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Bernard Degen

Der Arbeitsfrieden zwischen Mythos
und Realität

Der Arbeitsfrieden gilt als wesentliches Merkmal der industriellen Beziehun-

gen in der Schweiz. Zwei unbestrittene Tatsachen, eines der höchsten Sozial-
Produkte und eine weit geringere Streiktätigkeit als in andern kapitalistischen
Industrieländern, bilden den Boden für ein geradezu mythisches Geflecht von
Wahrheiten, Halbwahrheiten und Phantasieprodukten: Schweizer seien dank
jahrhundertelang eingeübter Kompromissbereitschaft und ländlicher Veran-
kerung besonders zur gütlichen Einigung befähigt. Das Friedensabkommen
in der Maschinen- und Metallindustrie habe 1937 eine neue, auf einer Ethik
von Treu und G/uu/>e« aufbauende Phase der Sozialpartnerschaft eingeleitet.
Dem seit damals herrschenden Arbeitsfrieden verdanke die Schweiz ihren
ausserordentlichen Wohlstand.

Der um den Arbeitsfrieden rankende Mythos wurde sogar in Analogie zum
allgemeinen schweizerischen Geschichtsmythos gesetzt: Verständigungsbc-
reite Arbeiter und Unternehmer finden sich auf einem modernen Tut// und
ihr "AAvwArwi/fe gegen /remde E/nm/'.ve/umg in d/e /ndu.v/rieprodukUon und
/Are Efgen/'ntere.v.ven" erinnert "un den W«/d.s7ä«eAund von 729/ und.se/n Pro-

grumw, /n/erne 5/re/dgke/7en «u.v.vcA//e.v.s7/cA .ve/Aer zu rege/n f...). "(7) Mit dem
Friedensabkommen unterzeichnen sie ihren ßunde.vAr/e/oderihrStun.ver Ter-
Aom/nn/'.ï, und in der Folge geht es ihnen besser als den streitsüchtigen Nach-
barn(2).

Im folgenden werden die bei der Mythologisierung des Arbeitsfriedens tra-
genden Elemente Ergebnissen der modernen Sozialgeschichtsforschung ge-
gcnübergestellt. Auf den Versuch, den Mythos aus seinen ideologischen und
sozialen Wurzeln zu erklären, wird weitgehend vezichtet. Die wichtigsten
Fragen lauten also: Gehört eine wegen der ländlichen Verankerung beson-
ders ausgeprägte Neigung zum Arbeitsfrieden zum Wesen der schweizeri-
sehen Arbeiterschaft? Ist der Abschluss des Friedensabkommens Ausdruck
eines schon immer vorhandenen Verständigungswillens von Unternehmeror-
ganisationen und Gewerkschaften? Bildete er den Ausgangspunkt der kollck-
tivvertraglichen Regelung der Arbeitsverhältnisse? Brachte der Arbeitsfrie-
den einen im Vergleich zum Ausland grösseren materiellen Wohlstand?

Sonderfall schweizerische Arbeiterschaft?

Für die Verständigungsbereitschaft der schweizerischen Arbeiterschaft wer-
den immer wieder ähnliche Gründe vorgebracht. Einen umfangreichen und

typischen Katalog lieferte Mitte der 50er Jahre Tr/Vz MarAacA: 1. das gemein-
same jährliche Militärdiensterlebnis mit den Vorgesetzten, 2. die Zusammen-
arbeit aller sozialen Schichten auf Gemeindeebene, 3. die dank der industriel-
len Dezentralisierung verbreitete Dorfkultur, 4. das relativ kleine, Übersicht-
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liehe Land, 5. die starken verwandtsehaftliehen Beziehungen zwisehen städti-
scher und ländlicher Bevölkerung, 6. die einheitliche aussen- und militärpoli-
tische Orientierung und 7. die Abnabelung der schweizerischen Arbeiterbe-
wegung von ausländischen Vorbildern (3). A/a/7>«c7i.y Idylle geriet zwar allzu
blumig, entspricht jedoch mehr oder weniger einer in weiten Kreisen und in
allen politischen Lagern verbreiteten Meinung. Obwohl kaum ein zweites
Staatsgebiet derart bis ins letzte Bergtal durchindustrialisiert ist, können sich
selbst kritische Beobachter dem Bild einer bäuerlich-ländlich geprägten Na-
tion bis heute fast nicht entziehen. Praktisch bei allen Autoren, die die wenig
konfliktträchtigen industriellen Beziehungen zu erklären versuchen, finden
sich Hinweise auf die Verwurzelung des Schweizer Arbeiters auf dem Lande,
vielleicht sogar auf seinen eigenen Garten oder sein Häuschen (4). Aehnlich-
keiten mit dem Ausland werden nicht erwogen.

Der Beginn der Industrialisierung mit Heimarbeit und ersten Fabriken auf
dem Lande ist keine schweizerische Besonderheit, sondern entspricht einem
weit verbreiteten Ablaufmuster. Selbst die englische Arbeiterschaft begann

wegen des Weiterbestehens von Hausindustrie und Manufakturen erst im
letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts den homogenen Charakter eines Fa-

brikproletariates anzunehmen (5). Gewiss fehlte in der Schweiz ein Gross-
Stadtproletariat, wie es friw/ric/i Enge/.v für Manchester beschrieben hat. War
die Verstädterung gemessen am Stand der wirtschaftlichen Entwicklung auch

geringer als in einigen andern Ländern, so dürfen die Unterschiede doch nicht
überschätzt werden(6):

Tabelle 1: Grad der Verstädterung (in % der Bevölkerung)

1880 1910 1930 1950

Schweiz 20 37 41 48

Belgien 43 57 60 64

Dänemark 23 36 42 56

Deutschland 29 49 53 53

Frankreich 28 39 45 48

Grossbritannien 62 72 73 80

Italien 28 40 53 56

Schweden 13 23 31 45

Europa 24 41 48 51

Sieht man von Belgien, Deutschland und Grossbritannien ab, so lag die
Schweiz bei städtischen Siedlungen mit 5'0()0 und mehr Einwohnern nach der
Jahrhundertwende im Rahmen der andern Industriestaaten. Nach einer vom
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement veröffentlichten Statistik
wohnten um 1910 in der Schweiz 25,8, in Deutschland 27, in Frankreich 32,1
und in England 67,6 Prozent der Bevölkerung in Städten mit über lO'OOO Ein-
wohnern. Im Kommentar wurde damals noch der städtische und nicht der
ländliche Charakter hervorgehoben (7). Wenn die angeführten Daten einen
detaillierten internationalen Vergleich auch nicht ersetzen können, so legen
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sic doch die Vermutung nahe, die ständigen Verweise auf die ländlich-bäuer-
liehe Verwurzelung der schweizerischen Arbeiterschaft müssen eher ideolo-
giekritisch als sozialgeschichtlich erklärt werden.

Einst vergleichbare Streiktätigkeit

Wegen der unterschiedlichen Datenlage lässt sich ein internationaler Ver-
gleich der Streiktätigkeit für das letzte Jahrhundert vorläufig nicht anstellen.
Uneinheitliche Quellen ergeben für 1890 bis 1900 jährlich durchschnittlich 30

Arbeitskämpfe in der Schweiz, 421 in Frankreich, 377 in Deutschland, 388 in
Italien und 815 in Grossbritannien (8). Bezogen auf die Gesamtbevölkerung
lag nur Grossbritannien klar über der Grössenordnung der Schweij. Zumin-
dest was die Anzahl der Streiks betrifft, kann also in der Zeit vor der Jahrhun-
dertwende nicht von einem Sonderfall gesprochen werden.

Die Zeit zwischen Jahrhunderwende und Weltwirtschaftskrise der 30er
Jahre ist besser erforscht. Eine international vergleichende Studie über 13 In-
dustriestaaten, die hier um die schweizerischen Werte ergänzt wird, ermög-
licht eine Zusammenstellung nach folgenden Charakteristiken: Sfre/Tcra/e,

d.h. die Anzahl der.Streiks auf lOO'OOO nicht in der Landwirtschaft Erwerbstä-
tige, S/m'fcgro&se, d.h. die Anzahl der Beteiligten pro Streik und Sfra'ÄdtfMer,
d.h. Streiktage pro Streikenden (9).

Tabelle 2: Streikcharakteristiken 1900- 1930

Rate Grösse Dauer
Schweiz (1908-29) 6,5 90 18,8

Belgien (1901-29) 6,4 400 -
Dänemark 11,5 140 33,8
Deutschland 11,1 290 15,7
Frankreich 7,8 300 15,1

Grossbritannien 3,8 l'lOO 26,7
Italien (1900-23) 12,1 320 14,2
Schweden (1903-29) 18,0 210 40,8

Die Tabelle kann wegen der Problematik des internationalen Vergleichs nur
Grössenordnungen zeigen (10). Bei der vermutlich zuverlässigsten Angabe,
der Streikrate, lag die Schweiz in der Nähe anderer Industrieländer. Klar
übertroffen wurde sie von den Skandinaviern sowie von den sozial schwer er-
schütterten Nachbarn Deutschland und Italien. Auch die Streikdauer war
nicht aussergewöhnlich. Einzig die Anzahl der Streikenden fiel jeweils deut-
lieh geringer aus. Das Bild einer besonders friedlichen schweizerischen Arbei-
terschaft drängt sich für die ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts nicht auf.

Rückständige Vertragspolitik

Gesamtarbeitsverträge (GAV) drücken den Verständigungswillen von Un-
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ternehmcrn und Arbeitern wahrseheinlich am Besten aus. "Der <7/4 V«7 zum
.vc/zwMzm'.vr/ze/z Weg zw Ar/zezYswc/z/getvo/T/e/z", stellte Erzz.v/ Wm/ZzWc/z, Prä-
sident des .SY/zw<«zm.v<:7zezz Me/«//- «zz<7 {//zrezz«z7z<7/er-Ver/)«nr/e.v (SMUV),
1959 fest (11). Die Ueberhöhung vertraglicher Abmachungen diente sowohl
zur Abgrenzung etwa gegenüber der deutschen Gewerkschaftstaktik als auch
als Argument gegen unliebsame gesetzliche Regelungen (12).

Das Loblied auf den GAV kontrastiert mit seiner späten Durchsetzung.
Zwar wurden die ersten F«n/e, wie man kollektive Arbeitsverträge damals

nannte, bereits um die Mitte des letzten Jahrhunderts abgeschlossen. Sie ver-
breiteten sich im Gegensatz zu andern Ländern aber vorerst kaum, da sich die
Unternehmer nur ungern binden Hessen. "A/y «/zgerec/z/fer/zg/e «zzd e/zer «/z-

ZM/äss/ge Fo/z/erw/zgera r/ez-Ar/zez/erge/tezz «n/er anderaisez/c/ze nac/z Fes/-

se/zwng von M/n/zna/Zö/inen, Fo//eUiv«n,s7e//«ng.vverZragen, Faz7/vez7z'äge/z",

hielt etwa der Ar/ze/Zge/zerver/zand sc/zwe/zerzsc/zer Masc/zzzzezz- «zzr/ MeZ«//-/n-
r/«.v/rze//er (ASM) 1906 in seinem Hauptreglement fest (13). Die Gewerk-
schatten befürchteten die Umgehung durch die Unternehmer und die Haf-
tung bei Nichteinhaltung durch die Arbeiter (14). Nach einer Zusammenstel-
lung der Ar/zez7ge/zer-Zez7«ng gab es 1912 nur 141 Verträge für 1 '847 Firmen
mit 12'620 Arbeitern. Dem Sc/zrvez'zerz'sc/zen Gewer/csc/za/zs/zanr/ (SGB) wa-
ren Ende 1913 nebst den landesweit gültigen für Buchdrucker, Lithographen,
Schalenmacher und Spengler 59 regionale GAVs für Lebens- und Genussmit-
telarbeiter, 54 für gewerbliche Metallberufe und 24 für Holzarbeiter bekannt

Im Ausland hatten Tarifverträge zu dieser Zeit schon eine beachtliche Ver-
breitung gefunden. Die Briten kannten seit den 1890er Jahren nationale Ab-
kommen. Der dänische Gewerkschaftsbund schloss 1899 eine Uebereinkunft
mit dem Unternehmerverband. Für die norwegische Maschinenindustrie galt
seit 1907 eine zentrale Abmachung. Etwa 45 Prozent der schwedischen Fabri-
karbeiter unterstanden anno 1908 kollektiven Regelungen. In Deutschland
schliesslich zählte man zu Beginn des Ersten Weltkrieges 11 '000 Tarifverträge
für 1,4 Millionen Arbeiter (16).

Einen gewissen Aufschwung verzeichneten die GAVs in der Schweiz von
1917 bis 1920. In dieser Zeit heftigster Arbeitskämpfe gelangen deutlich mehr
Abschlüsse als je zuvor. Während der anschliessenden Wirtschaftskrise pen-
delten sie sich wieder auf dem Vorkriegsniveau ein (17):

Tabelle 3: Gesamtarbeitsverträge 1917 -1922

(15).

GAV
363

202
184

182

101

126

Betriebe Arbeiter
1917

1918

1919

1920
1921

1922

3'818
2'414
5'531
5'379
1 '723
1'580

44'557
15'274
52'072
42'591
15'219
15'471

W1DF.RSPRUCH - Sonderband



Ein Vergleich der beiden letzten Spalten zeigt, dass es sich mehrheitlich um
Betriebe mit weniger als zehn Arbeitern handelte. Tatsächlich verbreiteten
sich GAVs fast ausschliesslich im Gewerbe. Dem kämpferischen Holzarbei-
terverband etwa, der anfangs Mai 1919 mit einem landesweiten Streik die 48-

Stundenwoche erreichte, drängten die Schreinermeister eine kollektive Re-

gelung geradezu auf. Die Gewerkschaftsleitung musste den Abschluss gegen-
über den eigenen Mitgliedern mehrmals rechtfertigen. "Dz'e t/zzteme/z/rzer",

schrieb die f/o/za/7zez7er-Zez7zzzzg, "/zenxzc/zZezz ez'zzezz Lzz/zde.vfan/ «u.v ganz
A;/cz>z6zzrger/z'c/z -egoz'.vfz'.vc/zen /V/otzVen a/.v ez'zz re/nes FVzeden.vzn.v/rwnzenZ zzzr rw-

/z/gen, sorgen/osen Ez7zö/zzzng z/zrer Pra/z'fraZe. Wz> fze/rac/zten einen Landesta-

rz/ a/.v eine wez7ere Etappe zzz unserem Endzze/, der Azz//<ivzzng der /:apz7a/z,vZz-

.vc/zen /VodzzUzon.vvvez've. "( 18) Auch der SMUV erreichte in gewerblichen
Sektoren - Schlosser, Spengler usw. - GAVs.

Im Exportsektor dagegen lehnten die Unternehmer Gewerkschaften als

Vertragspartner strikte ab. Nur in der Uhrenindustrie konnte der SMUV
nach Intervention des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes im
Herbst 1919 einen G AV unterzeichnen. Bei den Maschinen- und Metallindu-
strichen rannte er jahrelang vergeblich an. Unter starkem äusserm Druck wa-
ren sie durchaus für Teilabkommen zu haben, so etwa 1917 und 1919 über Ar-
beitszeitverkürzungen. Der schwere Rückschlag in der Wirtschaftskrise hin-
derte den SMUV nach 1920 vorerst an Vertragsbewegungen. Als er sich Ende
der 20er Jahre erholt hatte, unternahm er einen neuen Anlauf und sandte ei-
nen umfassenden Entwurf mit Bestimmungen über Arbeitszeit, Löhne, Fe-

rien, Arbeiterkommissionen und Schiedsgerichtsbarkeit an den ASM. Dieser
antwortete, er halte "dz'e Äfd/eU/Ve Ordnung de.v Arbez7.vver/zä/fnz.v.ve.v nzc/zt /wr
ezn geezgne/e.v A7/»e/ zur Eörderzzng de.v Ar/zed.s/r/edezz.v. "(19) Immerhin einig-
ten sich die beiden Parteien auf eine Ferienregelung.

Ende Mai 1929 zählte das BIG A 303 GAVs für 9'388 Firmen und 64'786 Ar-
heiter. Landesverträge bestanden für Brauer, Bäcker, Metzger, Schneider,
Typographen, Lithographen und Buchhändler. Die 9 Landesteil-, die 28 Kan-
tonal-, die 146 Orts- und die 112 Firmenverträge konzentrierten sich in den
Branchen Bau, Holz, Mctallgcwcrbe und Nahrungs- und Genussmittcl. Nach
GAV waren auf dem Bau 23'827, in der Holzverarbeitung 7'009 und im gra-
phischen Gewerbe 6'770 Arbeiter beschäftigt (20).

Entspannung der industriellen Beziehungen

Trotz geringer Verbreitung der GAVs gingen die Arbeitskämpfc während der
20er Jahre deutlich zurück. Streikten in der ersten Hälfte des Jahrzehnts jähr-
lieh durchschnittlich fast lü'OOO Arbeiter, so waren es in der zweiten nur noch

gut 3'600 (21). Die Gewerkschaften hatten ihre Frontstellung gegen die Un-
ternehmer nach dem Landesgeneralstreik von 1918 rasch wieder abgebaut.
Verschiedene interne Massnahmen erleichterten die Annäherung. Bereits in
den frühen 20er Jahren wurden radikalere Strömungen unter dem Vorwand
der kommunistischen Unterwanderung zurückgebunden. Im Sommer 1927

verzichtete der Eisenbahnerverband auf das Referendum gegen ein Beamten-
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geset/., das Streiks verbot. Einige Monate später strich ein SGß-Kongressden
^/«.s'.vc/i^öwp/aus den Statuten. Er sehloss zudem das Basier Gewerkschafts-
karteil, das immer wieder für eine kämpferischere Linie eingetreten war, aus
der nationalen Dachorganisation aus. Die bestehende Wirtschaftsordnung
fand zunehmend klarere Anerkennung, und die Kritik beschränkte sich mehr
und mehr auf die Verteilung der Produktivitätsgewinne.

Zu dieser Zeit setzte sieh eine neue Konzeption des Arbeitsfriedens durch.
Lange hatten alle Gewerkschafter die «7«//ve Fnc'r/mv/?/7/c7!/ vertreten, die
Kampfmassnahmcn nur bei den im Vertrag geregelten Fragen verbot. Das
Bundesgericht stützte diese Interpretation, indem es die Klage einer Berner
Firma, die die Gewerkschaft nach dem Landesgeneralstreik wegen Vertrags-
Verletzung belangen wollte, ablehnte (22). Zehn Jahre später empfahl
SMUV-Zentralsekretär AcM/e Grav/w/re in der Gewe/7: ,v<7?«////< 7? en F//« <7-

.sc/;«// die «/».to/m/c Fr/Vr/mv/z/Z/VT?/. Die Unternehmer seien nur an GAVs in-
teressiert, die alle Streiks ausschliessen, weshalb die Gerichtspraxis - gewollt
oder ungewollt - zur Verhinderung von Abschlüssen führe. In seiner Replik
verteidigte /'an/ ßawmaa« die bisherige Auffassung und warnte vor einer Vcr-
sehlechtcrung des Koalitionsrechtes (23).

Selbst weitgehende Friedensangebote mochten die Unternehmer jedoch
vorerst nicht umstimmen. Die Maschinen- und Metallindustriellen zum Bei-
spiel lehnten Gewerkschaften als vertragsfähige Partner weiterhin ab. Sie ver-
wiesen auf beträchtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Firmen und sa-
hen in langfristigen Bindungen eine Erschwerung der Konkurrenz auf den Ex-

portmärkten (24). In Verhandlungen mit dem BIG A betonten sie Ende 1936,
dass staatliche Schiedsgerichtsbarkeit nicht unter allen Umständen die Ver-
meidung von Arbeitskonflikten anstreben dürfe, sondern auch die Kostensei-
te der Löhne beachten müsse (25). Andere Unternehmerorganisationen äus-

sel ten ähnliehe Vorbehalte, so der ßö.v/er V«/Lvh<//7,y(7i((/As7>!/a!<7 1938: "Tan/-
vertrage /i«/>e« e/ne gerc/.v.ve SWiematoterang a/itf /V/ve///erang r/er ArFe/f.vFe-

<7//iga/ige// zar FYz/ge. .S7e er.ve/) werew aae/j r//e A/ipa.v.vawg </er ArFe/t.vFer///;-

gangen a« aeae Ver/rä/tw/'.v.ve. /las t/te.veta GVaw/fe /eFnen w;> r/ea A/>-
.ve/;/a.v.v vaa Fan/'ver/ragea //( r/er //a/a.v/r/e, vor a//e/a /'// r/er /Ùr/;ra7;ar/a,s7r/e
a/>. "(26) Erst ein knappes Jahrzehnt später gehörten solehe Vorurteile der
Vergangenheit an.

Bundesrat und Parlament hatten den Ausweg aus der Wirtschaftskrise lan-

ge in der Deflation, im Abbau von Löhnen und Preisen, gesucht und zudem
einen starken Franken sowie ein ausgeglichenes Budget angestrebt. Diese
Politik, die von gewerkschaftlicher Seite namentlich mit der Kriseninitiative
von 1934/35 in Frage gestellt wurde, gab der Bundesrat im Herbst 1936 auf.
Am 26. September wertete er den Franken um rund 30% ab, um so die Kon-
kurrenzfähigkeit der schweizerischen Industrie auf dem Weltmarkt zu verbes-
sern. Weil sich damit aber gleichzeitig die Importe verteuerten, ergaben sich
im Inland ein starker Preisauftrieb und als Folge neue Lohnforderungen. Um
die gesunkenen Kosten der Exporte zu halten, plante der Bundesrat flankie-
rende Schritte. Am 19. Dezember legte er den Entwurf für ein staatliches
Zwangsschlichtungsverfahren bei Arbeitskonflikten vor. Dieser sah die Frie-
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dcnspflicht während Verhandlungen und verbindliche Schiedssprüche vor.
Ein Verfahren konnte von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei einge-
leitet werden (27). Diesen Plan lehnten sowohl Gewerkschaften als auch Un-
ternehmerorganisationen ab.

Die Abwertung kam in einem äusserst günstigen Augenblick, zeigten doch
seit Frühling 1936 verschiedene Konjunkturindikatoren wieder aufwärts. Die
Gewerkschaften nutzten den Aufschwung zu vermehrten Lohnbewegungen,
die sich angesichts der abwertungsbedingten Teuerung leicht rechtfertigen
Hessen. 1937 zählte man wieder fast so viele Streikende wie zu Beginn der Kri-
se. Auch im Ausland, zum Beispiel in Belgien und Frankreich, nahm die

Streiktätigkeit deutlich zu.

Das Friedensabkommen von 1937

Der Wirtschaftsaufschwung rückte Lohnerhöhungen und sogar GA Vs wieder
in den Bereich des Möglichen. Die Uhrenarbeiter etwa nutzten ihn im Herbst
1936 zu Lohn- und Ferienforderungen. Für den SMUV galt es nun, die Begeh-
ren aufzunehmen, ohne den Kredit als Ordnungsfaktor zu verspielen. Erfolg-
los bemühte er sich bei Unternehmern, Gemeinden, Kantonen und beim
Bund um eine breit abgestützte Konferenz. In einem zweiten Aufruf an die
gleichen Adressaten drückte er am 9. November die Ueberzeugung aus, dass
"e/cz.y /«tere.we <7er ö/fe/zr/z'cTze/z Körpewc/za/fen, rfz/.v der f/nterwe/zmer zzzzci d«.v

der Arfze/7<?r e/zg zzzz dz> Ferw/VÄ/ztTzw/zg dez- Fonvc/z/dge de/' A/Tze/Ver ge/zzz/zdezz

.v/W. "(28) Diesmal kam eine Konferenz mit Vertretern der wichtigsten Uh-
rengemeinden zustande. Sie forderte den Bundesrat auf, Verhandlungen zwi-
sehen Arbeiter- und Unternehmerorganisationen anzubahnen. Da letztere
erneut ablehnten, traten im April in Biel 70 Uhrenarbeiter für eine 20%ige
Lohnerhöhung in Streik. Als sich der Konflikt im Mai auf 700 Streikende aus-
geweitet hatte, legte Bundesrat Wemzzz/z/z O/zradzZ ein Abkommen vor, das

neben Arbeitsfrieden und Schiedsgerichtsbarkeit allgemein gehaltene Rieht-
linien über Ferien und Lohnerhöhungen enthielt. Es wurde am 25. Mai 1937

unterzeichnet, trat sofort in Kraft und galt bis Ende Jahr. Die folgenden Ver-
handlungcn ergaben im allgemeinen sechs bezahlte Ferientage und 10%

Lohnerhöhung. Der Abschluss stand deutlich im Zeichen von Aufschwung
und Lohnforderungen und glich eher einem der bei Streiks üblichen Schlich-
tungsabkommen als einem GAV (29).

In der Maschinen- und Metallindustrie drängte die SMUV-Leitung wieder
vermehrt auf einen GAV, nachdem solche Bestrebungen seit Beginn der Kri-
se in den Hintergrund getreten waren. Seit Dezember 1936 legte eine Serie
von geheimen Konferenzen Richtlinien für die Lohnbewegungen und die all-
gemeine Verbandspolitik fest. Forderungen sollten nicht zentral, sondern be-
triebsweise über die Arbeiterkommissionen eingebracht werden. So könnten
die Unternehmer sehen, dass der SMUV seine Ziele durch Verhandlungen
und nicht mit Kampfmassnahmen erreichen wolle. Aufgrund der allgemeinen
Linien arbeitete SMUV-Präsident Ko/zrad //gein geheimes Projekt aus, über
das er am 11. März 1937 erstmals mit ASM-Präsident £>/z.s7 Dzz/zz sprach. Letz-
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tcrcr lehnte zwar einen GAV ab, zeigte sich jedoch an weitern Verhandlun-
gen interessiert. Beide wollten wenn immer möglich eine staatliche Zwangs-
Schlichtung vermeiden. Damit warder Rahmen für eine Uebereinkunft gege-
ben (30).

Die beiden Parteien arbeiteten in der Folge nicht einen GAV, sondern ein
neues System gegenseitiger Beziehungen aus. im April diskutierten der
ASM-Vorstand und eine SMUV-Konferenz das Ergebnis. Vergeblich melde-
ten an letzterer die Delegierten einiger Zürcher Grossbetriebe Bedenken an,
weil das soziale Klima wegen der Teuerung gespannt war. Am 25. Mai lag ein
fast definitiver Text vor, den eine weitere SMUV-Konferenz zehn Tage später
billigte (31).

Als schon alles geregelt schien, stiegen die Spannungen bei der Firma .5«/-

zer in Winterthur. Nachdem die Direktion eine Lohnforderung der Arbeiter-
kommission abgelehnt hatte, beschloss eine Betriebsversammlung trotz ener-
gischem Widerstand von Ilg mit F560 gegen 208 Stimmen den Streik. Weil
viele frühzeitig gegangen waren, wurde drei Tage später eine Urabstimmung
abgehalten. Diesmal siegten die Befürworter mit 1'9% gegen 614 Stimmen,
verpassten aber das notwendige Dreiviertelmehr um 14. Christliche und evan-
gelische Metallarbeiter hatten im Gegensatz zur SMUV- Leitung die Streik-
parole herausgegeben. Eine weitere Betriebsversammlung schliesslich ver-
zichtete auf den Streik, nachdem Robert bu/zer persönlich eine Lohnerhö-
hung versprochen hatte (32).

Nach der Beilegung des Sulzcr-Konfliktes billigte auch die Gcneralver-
Sammlung des ASM die von Ilg und Dübi ausgehandelte Vereinbarung. Am
19. Juli 1937 unterzeichneten sie der ASM einerseits, der SMUV, der Cbrf.vt-
//Vbe Afelu/birbeiterverbanb (CMV), der ,Scbwe/zer/.vcbe Verbanb evange/i-
vrber Arbeiter mir/ Ange.vtebter (SVEA) und der L«w/e.vverb«w//reier beb wei-
zer Arbeber (LFSA) andererseits. Sie erfass'te knapp 50'000 Arbeiter in 156

Betrieben (33).
Die Vereinbarung, wie das Friedensabkommen damals schlicht hicss, sah

ein vierstufiges Schlichtungsverfahren vor: betriebsintern, Verbandsverhand-
lungen, Schlichtungsstclle, Schiedsstelle. Ein normativer Teil - Bestimmun-
gen über Löhne und andere Arbeitsbedingungen-fehlte. Ein solcher ist aber
wesentlicher Bestandteil jedes GAV. Dass es sich beim Friedensabkommen
von 1937 um etwas anderes handelte, blieb Kennern der Materie noch lange
bekannt. £7/gar.S'a/bi verglich es 1939mit "uutabrWcbeben Verträgen ber Früb-
zeit". Nach Luba.v ßurebbarät, dem Sekretär des Basler Einigungsamtes,
konnte es "nirbt a/.v eigen/beber Ge.vaw/arbeb.s vertrag a/ige.veben werben, web
e.v beine norwabVen ße.vb'n-imungen entbü/t". (7/rieb f/o.v.vb kam in seiner Un-
tcrsuchung über die Beziehungen der Sozialpartner in der Maschinen- und
Metallindustrie 1958 zum gleichen Schluss. ASM-Präsident b/an.v Scb/nb/er
stellte 1962 kurz und bündig fest: "Der Frieben.vvertrag' i.vt bein Tan/vertrag.
E.v werben bar/n beine Löhne /e.stge/egt." Dem konnte sein Gegenpart,
SMUV-Präsident Ern.vt Wüibricb, zustimmen, die "bie Vereinbarung a/.v .so/-

cbe, im Gegen.va/z zu ben Tan/- ober Ge.vamlarbeil.vverträgen, beine normati-
ven Öe.s7im/nungen über bie Arbeb.vbebingungen regebe. "(34) Bis in die 60er
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Jahre war also bekannt, dass 1937 in der Maschinen- und Metallindustrie nicht
das Zeitalter der GAVs eingeläutet worden war.

Die ersten Reaktionen

Das Friedensabkommen wurde unterzeichnet, als sich in Folge von Konjunk-
turaufschwung und Teuerung neue Konflikte abzeichneten. Konruä //g, der
eigentliche Initiator, ging von einer äusserst pessimistischen Lagebeurteilung
aus. Er hielt die Gewerkschaftsbewegung für so schwach, dass sie mit Kampf-
massnahmen nur Niederlagen erleiden könne. Die Stellung der schweizeri-
sehen Maschinen- und Metallindustrie auf den internationalen Märkten sah er
gefährdet. Als nur vorübergehend betrachtete er den Konjunkturauf-
schwung, den er weitgehend der Rüstung zuschrieb. "Für ä<?« A7em//örFe/fer-
verband erg/bt .sieb daraa.s die zwingende Konsequenz, die Fxpor/indwsfrie
während der harzen günstigen Zeit so starb wie mög/ich werden zu lassen, da-
mit sie in den hün/tigen äusserst schweren ,/ahren in ihrem Absatzgebiet Fuss

ge/asst hat und sich einigermassen erhaben bann. "(35) Die Unternehmer
schätzten das Friedensabkommen ebenfalls als "Gratisreb/ame/ür die Schwei-
zerische /ndustrie im Aus/and" ein (36). Durch eine gemeinsame Anstrengung
von Arbeitern und Unternehmern, so lautete kurz zusammengefasst der
Hauptgedanke, kann sich die schweizerische Industrie auf dem Weltmarkt
Konkurrenzvorteile verschaffen.

Nicht nur die Oeffentlichkeit, sondern auch Gewerkschafter und Soziaide-
mokraten wurden von der Vereinbarung überrascht. Selbst SGB-Präsident
Robert ßra/schi musste den Text der gegnerischen Presse entnehmen (37). Ei-
ne Diskussion konnte somit erst einsetzen, als die Entscheide bereits gefallen
waren. Allgemein gilt es festzuhalten, dass man dem Friedensabkommen im
Sommer 1937 wenig Beachtung schenkte (38). Die bürgerliche Presse hob vor
allem zwei Entwicklungen hervor: Die Distanzierung vom Klassenkampfge-
danken und die Bildung einer Gemeinschaft zwischen Arbeitern und Unter-
nehmern.

Burgfriede oder Klassenkampf?

Die heftigsten Kritiker des Friedensabkommens waren die Kommuni-
sten. So schrieb z.B. Kur/ Wo/muter am 29.7.37 im Zentralorgan Fret-
heb unter dem Titel „Burgfrieden oder Klassenkampf?" unter ande-
rem:

Die „alten Formen gewerkschaftlicherTaktik", die bewährten Formen des
Gewerkschaftskampfes, die Konrad Ilg zugunsten der von faschistischen
Gedankengängen inspirierten „neuen Gewerkschaftspolitik" über Bord
werfen möchte, lehrt, dass die angeblichen „gemeinsamen" Interessen der
Unternehmer und Arbeiter dort aufhören, wo es um die Frage der Löhne
und Arbeitszeit einerseits, fetter Gewinne, Dividenden und Tantiemen an-
dererseits geht. Darüber kann kein albernes Geschwätz von „gemeinsa-
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men" Berufsinteressen oder vom „nationalen" Interesse hinwegtäuschen.
Die Unternehmer und Aktionäre setzen das „nationale" Interesse mit ih-
rem Brotinteresse gleich. Das übrige* ist für sie Humbug.

Um ihre materiellen Interessen zu wahren, müssen die Arbeiter der alten
bewährten Gewerkschaftstaktik treu bleiben. Sie besteht darin, dass sie
starke Gewerkschaften schaffen, sie mit dem Geiste des Kampfes beseelen,
sich zu enger nationaler und internationaler Solidarität und Kampfgemein-
schaft verbinden und unerbittlich den Kampf für eine neue und bessere
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung führen. Im Zeichen dieser alten,
bewährten Taktik ist die schweizerische und internationale Gewerkschafts-
bewegung gross geworden, hat sie der Arbeiterschaft bessere Löhne und
schliesslich die 48-Stundenwoche gebracht.

Aber eines müssen die sozialdemokratischen Genossen erkennen: Der
von Konrad llg abgeschlossene „Friedensvertrag" steht in diametralem
Widerspruch zum non possumus der Sozialdemokratischen Partei. Er ge-
steht auf wirtschaftlichem Gebiet dem Unternehmertum das zu, was die
Sozialdemokratische Partei auf dem politischen Gebiet der Bourgeoisie
ganz richtig verweigert hat: den Verzicht auf den Klassenkampf.

Man kann nicht auf wirtschaftlichem, auf gewerkschaftlichem Boden auf
den Klassenkampf verzichten und den Klassenfrieden mit den schlimmsten
Feinden des schaffenden Volkes schliessen, ohne dass daraus die gleiche
Entwicklung auf politischem Gebiet zwingend entsteht.

Die Presse der Sozialdemokratischen Partei hat bis jetzt ihre eigene Mei-
nung zum llg'sehen „Friedensvertrag" nicht kundgegeben. Ebensowenig
die Leitung der Sozialdemokratischen Partei. Auch der Ausschuss der
Richtlinienbewegung hat dazu geschwiegen.

Wir fragen: Billigen sie den Ilg'schen „Friedensvertrag,", den Verzicht
auf den gewerkschaftlichen Kampf?

Bereitet diese Politik des Klassenfriedens auf wirtschaftlichem Gebiet
das Einschwenken auf dem politischen Gebiet vor?

Wird die Zusammenarbeit mit dem reaktionären Bürgertum und unter
seiner Führung auf dem Boden des Klassenfriedens und des Verzichts auf
den Klassenkampf eingeleitet? Winken Bundesratssessel?

Kommt schon der Burgfriede als Vorbote eines neuen Völkerkrieges?
Man sage nicht, dass man i« keine Antwort auf diese Frage schuldet. Man
schuldet sie jedenfalls der Arbeiterklasse und dem ganzen schaffenden
Schweizervolk um dessen Schicksal es geht.

Die SMUV-Organe feierten die Vereinbarung den ganzen Sommer als Er-
folg. Auf dem Vcrbandskongrcss meldeten sich im September zwar mehrere
Kritiker, namentlich aus Genf, Winterthur und Zürich. Sie wandten sich ge-
gen Geheimverhandlungen, gegen den Verzicht auf das Streikrecht, gegen
die Unbestimmtheit in materiellen Fragen und gegen die Aufwertung der
Minderheitsgewerkschaften. Ein Antrag der Sektion Winterthur, eine Er-

ncucrung der Urabstimmung zu unterbreiten, unterlag nur knapp. Schliess-
lieh billigte aber der Kongress das Abkommen mit deutlichem Mehr (39).

Andere Arbeiterorganisationen zeigten wenig Begeisterung. Wenn llg
auch bei verschiedenen Gelegenheiten auf den raschen Zusammenbruch der
deutschen Arbeiterbewegung unter dem Naziterror hinwies, blieb dieses Ar-
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gumcnt gegenüber den wirtschaftlichen Begründungen deutlich im Hinter-
grund. Die Sozialdemokratische Partei verhielt sich weitgehend neutral. Be-
fürworter hoben die Uebereinstimmung mit der bisherigen Gewcrkschaftspo-
litik und die Unabhängigkeit der Gewerkschaften hervor, Kritiker bemängel-
ten das Fehlen eines normativen Teils und den Streikverzicht angesichts der
günstigen Konjunktur und der Halsstarrigkeit der Maschinen- und Metallin-
dustriellen (40). Andere Gewerkschaften wollten sich trotz Vorbehalten nicht
in die Angelegenheiten des SMUV einmischen. Im Bundeskomitee des SGB
meldeten sogar Gemässigte wie ßobtrf ßra/.vc/i/' Bedenken an. Das Beharren
auf der Verbandsautonomie verhinderte allerdings eine eingehende Diskus-
sion (41). Die Kommunisten schliesslich eröffneten eine scharfe Polemik ge-
gen das Abkommen, das sie - als einzige - als "sc/nverH'/egerîc/.îfe.v innenpotoi-
vc/ze.v Ere/gn/s r/er /e/zferz /0 ,/rz/zre" einstuften. Sie sahen 'Vize Aie/«//«r/>ez7er
rfe/z Krz/zzVzr/z'sVerz rzzz.vge/ze/erZ" und verlangten eine Urabstimmung (42).

Friedensabkommen oder Gesamtarbeitsvertrag?

Im Sommer 1939 wurde das Friedensabkommen angesichts des unmittelbar
bevorstehenden Krieges fast problemlos um fünf Jahre verlängert. Die schon
1937 skeptische evangelische Minderheitsgewerkschaft SVEA hatte zwar
diesmal eine Ferienregelung verlangt, musste sich aber den andern Vertrags-
Parteien beugen (43). Während des Krieges führte die Teuerung zu empfind-

Eine christliche Kritik des Friedensabkommens

Nicht nur dem Klassenkampf verpflichtete Linke, sondern auch den

Partnerschaftsgedanken hochhaltende Christen kritisierten das Frie-
densabkommen. In einer Artikelserie in der evangelisch-sozialen War-
te kam /a/cob //aas, Präsident des schweizerischen Verbandes evange-
lischer Arbeiter und Angestellte (SVEA) und 1937 selbst Mitunter-
Zeichner, zu einem harten Urteil:

Einreitend sei bemerkt, dass der Sc/iweiz. Perband ewwge/isc/ier Arbeiter and
Angestellter der Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und
der verrrag/zc/ien oder rfaaf/ic/i recbr/iclien Ordnung der ArbezVsver/zä/mu.ve das

Wort spricht. Er /e/inr den /w/assen&amp/, aber auch dz'e /lemmungs/ose Frei/ieif
//n Erwerbs/eben ab. Die wirtschaftliche Betätigung soll sich aber aus den sittli-
chen und religiösen Grundsätzen ergeben. Diese verlangen den Schutz der
Persönlichkeit und damit des wirtschaftlich Schwächeren. Sie verlangen den
Schutz der Gemeinschaft, die in den organischen Lebensordnungen der Fami-
lie und des Berufes zum Ausdruck kommt. Die sich daraus ergebenden
Schranken sind von der Rechtsordnung aufzurichten und auch rechtlich durch-
zusetzen. Es kommt der staatlichen Rechtsordnung zu, auch im Wirtschaftsle-
ben für Ordnung und Ausgleich zu sorgen und damit die Freiheit des Einzel-
nen in die Schranken zu weisen.

Die Handels- und Gewerbefreiheit und damit die Freiheit der wirtschaftli-
chen Betätigung überhaupt kann daher niemals eine ungebundene, schranken-
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lose, sondera immer nur eine beschränkte, durch die Rechtsordnung gestaltete
sein.

Von diesem Standpunkt aus hat der SVEA auch zum Friedensabkommen
Stellung genommen. Die erste kritische Aeusserung geht nun dahin,

dass das Friedensabkommen des Jahres 1937 jeder rechtlich vertraglichen
Regelung irgend einer Frage des Arbeitsverhältnisses aus dem Wege geht.

Der SVEA erblickt, ausser den staatlichen, rechtlichen Massnahmen zum
Schütze der Person des Arbeitnehmers, im Gesam/arbe/fsver/rag einen frucht-
baren Weg zur

rechtlichen Ordnung er Fragen des Anstellungsverhältnisses.
Friedenssicherung hat sich auf rechtlicher Ordnung aufzubauen. Lassen w/r

tbe s/aa/b'cben /Wassnabme/i des /4 rbe/7srecb/es au/der Seite, so sfe/U die gesamt-
arheitsvertagiic/ie Wege/ung a/s Kertragsordnung zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern voran. Hier liegt der

Zentralpunkt aller gewerkschaftlichen Tätigkeit.
Alle Theoretiker der Gewerkschaftsbewegung wollen die Ordnung der Ar-

beitsverhältnisse aus der Sphäre der individue/ien Fereinburung, welche dem

Stärkeren ein gewaltiges Übergewicht gibt, herausheben und durch die kollek-

tive Ordnung ersetzen.
Das Friedensabkommen enthält nichts davon.

Es will wohl den Frieden sichern, lässt aber den Gedanken der Gerechtigkeit

ausser Betracht. Der Vertragsgedanke ist nicht vorhanden.

J. Haas: Kampf um das Friedensabkommen in der Maschinen- und Metallindustrie. Walli-

seilen 1944, S. 9f.

liehen Reallohnverlusten. Obwohl der SMUV den Unternehmern vorwarf,
sie verletzten den Geist der Vereinbarung, liess er sich durch diese die Hände
binden. Interne Spannungen waren die Folge. Die gut organisierten Arbeiter
der /Waag Za/trirat/cr AG etwa gerieten in heftigen Konflikt mit der Verbands-

leitung, weil sie sich von Kampfmassnahmen mehr Erfolg versprachen. 11g re-
detc im Zentralvorstand von Q/reru/a/j/e/j und ausgesprotbc«ca Verbant/s-

.w7tät//f'ngen und drohte gar mit Ausschlüssen (44). Labob //aa.v, Präsident des

SVEA und Mitunterzeichner des Friedensabkommens, veröffentlichte 1944

eine vernichtende Kritik: "A//e T/ttweb'Ler r/er Gewer/c.s'cba/f.vbewegtotg wo/-
/en tbe Ort/nang t/er Arbe/fsverbä/fn/rae au.v t/er .S'pbäre t/er /nt//v/t/Me//en Ver-

t'/7/bar/t//g, we/ebe t/enx .SVarberen e/n gewab/ge.v f/ebergew/cb/ gib/, beraa.vbe-

ben //t/t/ t/ttreb t/t'e bo//eb//Ve <9rtb///t/g ersetzen. Das Fr/et/ensabbontmen en/-
bä// n/'cb/s t/avon. Es w/7/ wob/ t/en Fr/et/en s/cbern, /äss/ aber t/en Get/anben
t/er Gereeb//'gbe/7 ausser ße/racb/. Der Ver/ragsget/anbe /'s/ n/cb/ vorbar/-
t/en. "(45). SP-Präsident Dans Opreeb/warf dem SMUV gar vor, er sei mit den
Maschinen- und Metallindustriellen gleichgeschaltet. Die praktizierte Berufs-
und Standespolitik stelle einen Rückfall in vergangene Zeiten dar (46). Trotz
allen Kritiken billigten die SMUV-Vertrauensleute am 14. Juli 1944 eine wei-
tere Verlängerung des Friedensabkommens um fünf Jahre mit 132 gegen 11

Stimmen (47).
Keine Chance hatte ein Friedensabkommen bei den Basler Chemiearbei-

tern, die sich seit Oktober 1941 zu organisieren begannen und schon bald die
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ersten Lohnbewegungen einleiteten. Nachdem sie Verhandlungen zuerst ab-

gelehnt hatten, gaben die Unternehmer dem steigenden Druck nach und er-
klärten sich am 7. September 1943 bereit, "über c/en Absch/wss eines Frieden-

sab&ommen.y, äbn/i'cb dem in der schweizerischen Adavchinen- nndiWetai/indn-
strie bestehenden, zu werhnnde/n. " Der SMUV und der freisinnige LFSA nah-

men das Angebot an, die neue Gewer/c.çcba/t Textii, Chemie, Papier (GTCP),
der evangelische SVEA und der Christ/iche Textii- und ßeh/eidnngsarbeifer-
verband (CTB) lehnten es ab und verlangten einen GAV. Angesichts des zu-
nehmenden Widerstandes, der sich auch in Streiks in den Chemiewerken in
Schweizerhalle äusserte, zogen die Unternehmer das Friedensabkommen zu-
rück und unterzeichneten am 4. Januar 1945 einen GAV. Der grundlegende
Unterschied zwischen den beiden Vertragstypen wurde durchaus gesehen,
wie etwa der Titel der freisinnigen Basler iVaticmai-Zeitimg zeigte: "Der erste
schweizerische Gesamtarbeitsvertrag in der /rtdwstrie". Wenn der Redaktor
auch einige weniger bedeutende Verträge in der Uhren- und Schokoladeindu-
strie vergass, so erfasste er die Bedeutung des Chemievertrages doch richtig
(48).

Nach dem 2. Weltkrieg war in der Schweiz von Arbeitsfrieden zunächst we-
nig zu bemerken. 1946 beteiligten sich insgesamt 15'173 Arbeiter an Streiks,
eine Zahl, die zuletzt 1920 übertroffen worden war. Ebenfalls weit über dem
Durchschnitt des letzten Vierteljahrhunderts lagen die 184'483 ausgezahlten
Streiktage. Eines der zentralen Ziele der Streikenden war der Abschluss von
GAVs. Praktisch in allen Fällen diente dabei aber nicht das Friedensabkom-
men, sondern die in Chemie und Gewerbe übliche Vertragsform als Vorbild.
Auch diesmal zeigte sich, dass das entschiedenere Auftreten der Gewerk-
Schäften und nicht ein abstrakter Verständigungswille den Ausschlag gab.
Nach einer Zusammenstellung des SGB wurden im Konjunkturaufschwung
1937 bis 1939 jährlich durchschnittlich 75 GAVs abgeschlossen, in den Kriegs-
jähren 1940 bis 1944 noch 50, 1945 bereits 288 und 1946 gar 478 (49). Die in
den 70er Jahren eingestellte Statistik des BIGA zeigt seit 1945 die Verbrei-
tung nach dem Geltungsbereich (50).

Tabelle 4: Gesamtarbeitsverträge 1945 - 1977

Firma Ort Kanton Region Schweiz Total
1945 300 263 193 44 43 843
1946 435 279 234 56 62 1 '066
1947 587 286 242 56 80 1 '251
1948 697 258 250 60 84 1 '349
1949 758 277 246 65 88 F434
1950 762 283 249 65 88 1'447
1955 808 283 262 74 90 1'517
1960 953 277 281 52 104 1'667
1965 934 240 266 49 108 1 '597
1970 763 195 257 58 108 1*381

1977 780 185 265 52 115 1*397
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Die rasche Verbreitung des GAVs begann erst in der letzten Phase des 2.

Weltkrieges. Bereits in den ersten Nachkriegsjahren wurde mit über 1 '400 ein
Niveau erreicht, das sich in der Folge nur noch langsam anheben liess. Der
zahlenmässige Höhepunkt fiel auf das Jahr I960. Den anschliessenden Rück-
gang glich der grössere geographische Geltungsbereich aus. 1951 waren
775'000 Arbeitnehmer oder rund 45% der unselbständig Erwerbenden GAVs
unterstellt. Eine Schätzung der W9'rAvc7to/tt/orc/mtrtg kam 1977 auf etwa 1,5
Millionen (51). Inwiefern sich die Verschiebung von klassischen Arbeiter- zu
Angestelltenberufen auswirkte, ist schwer abzuschätzen. Diesbezügliche Kla-
gen einzelner Gewerkschaften, namentlich der in der modernisierenden Che-
mie tätigen GTCP, tauchten bereits in den 60er Jahren auf.

Die Ausbreitung der GAVs wirkte sich auch auf das Friedensabkommen
aus. Anfänglich wurde es durch verschiedene Zusatzverabredungen, zum
Beispiel über Ferien, Zulagen oder Arbeitszeitverkürzungen, ergänzt. 1969

beschränkten sich die Parteien ein letztes Mal auf die ursprüngliche, rein
schuldrechtliche Form. Seit 1974 enthält die Vereinbarung wie ein GAV vor-
wiegend arbeitsvertragliche Bestimmungen. In einem Artikel hebt sie sich al-
lerdings bis heute ab: "Der Lo/t/7 w/rr/ zvräc.7t<?« /4rdedge6er und /Iröedned-
/wer did/v/due// um/Grund der Le/'.s/ungen vere/ndurt und pro Mo««/ oder ,S7un-

de/e.sïge/egt. "(52).

Die Mythologisierung des Arbeitsfriedens

Erste Ansätze zur Mythologisierung des Friedensabkommen gab es bereits in
den späten 30er Jahren. Bundesrat G/u.veppe Motto verglich es mit dem Ston-

Metallarbeiter gegen Friedensabkommen

Die gutorganisierten Arbeiter der Maug Za/mrdder AG in Zürich di-
stanzierten sich während des Krieges immer deutlicher vom Frieden-
sabkommen. Zur Erneuerung nahm die Gruppenversammlung vom
10.7.1944 laut Protokoll wie folgt Stellung:

An Kollege Uhlmann (Sekretär) wird das Wort erteilt und gebeten sich mit ei-
ner 1/2 Std. zu begnügen. Der Sprecher behauptet, dass die Arbeiter in den
letzten 5 Jahren, bedingt durch den Vertrag, besser davongekommen seien,
das beweise die Statistik.

In der Diskussion ergreifen einige Anwesende das Wort und verurteilen die
Gewinne der Firmen, welche den Arbeitern zu wenig zu Gute gekommen sei-

en, immer in Form von überdurchschnittlichen Dividenden ausbezahlt wurden,
denn es sei bewiesen, dass die Arbeiter während diesem Krieg ein Defizit ge-
macht haben. Auch der politische und wirtschaftliche Kurs der Verbandslei-
tung wurde angegriffen. Zum Abkommen wurde im negativen Sinn gespro-
chen.

Der Vertragserneuerung stimmten zu auf 5 Jahre 1 Stimme, auf 3 Jahre
13 Stimmen; gegen Vertragserneuerung 130 Kollegen.
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.ver Fer/cozrzozzz/.v von 1481. Auf der //ö/ze/zsZrasse der Landi erhielt es 1939 ei-
nen Ehrenplatz. Drei Jahre später verlieh die Universität Bern Fozz/W 7/g

und FrzzV Düö/ für ihre Verdienste um den Arbeitsfrieden den Ehrendoktor
(53). Der SMUV-Präsident stellte 1945 nicht mehr die Exportchancen in den

Vordergrund, sondern die Verankerung der "ßesZz-eözzzzge/z zur Förderung
der ge/A'dgen und mfl/er/e//en Wo/z//«Tzr/ der Az7zez7ez-.sc/zo/r im ßodezz einer
du red die Prinzipien von Freu und G/uuöen ge/esZz'gZezz Ztzsomme/zo/Tzez/. "(54)
Die erwähnten Nachkriegsstreiks verhinderten aber vorerst die breite Durch-
setzung solcher Vorstellungen.

Erst Ende der 40er Jahre begann die eigentliche Periode des Arbeitsfrie-
dens. Die Friedensklauseln in den neu abgeschlossenen Verträgen und die
Wirtschaftskrise von 1948/49 verursachten einen raschen Rückgang der
Streiks. Der stärkere Einbezug der Gewerkschaften in Entscheidungsprozes-
se wirkte sich in die gleiche Richtung aus. 1950 begann die ein Vierteljahrhun-
dert fast ohne Unterbruch andauernde Periode eines aussergewöhnlichen
Wachstums. Das reale Volkseinkommen pro Kopf verdoppelte sich. Nach
und nach wurden Kühlschränke, Badezimmer, Ferienreisen, Fernseher und
Autos auch für Arbeiter erschwinglich. Die mit erheblicher Verspätung auf
andere Industrieländer eingeführte Altersversicherung konnte problemlos fi-
nanziert werden .Einer von J ahrzehnten der Kriege und Krisen geprägten Ge-
neration musste die Hochkonjunktur als Erfüllung der kühnsten Träume er-
scheinen.

Die Gewerkschaften befanden sich angesichts des ausgetrockneten Ar-
beitsmarktes in einer aussergewöhnlich günstigen Stellung. Sie hielten sich je-
doch sowohl in ihrem Auftreten als auch mit ihren Forderungen zurück. Der
Streik blieb eine kaum erwähnenswerte Randerscheinung. Arbeitszeitver-
kürzungen wurden mit so wenig Nachdruck gefordert, dass die Schweiz dies-

bezüglich an den Schluss der westlichen Industriestaaten abrutschte. Lohnbe-
gehren waren im allgemeinen bescheiden. "Dz'e AzTzezTs/ö/zzze", so ein verbrei-
tetes Lehrbuch, "szTzr/ zzz <7er Sc/zwez'z von 7950 Zzz's 7974 zwoz-.s/o/T: gest/egen, /e-
r/oc/z Tzz'rtZez" der FzzZwz'c/c/Mzzg der dMrc/zse/zzzzfZ/zc/zezz Arfzefeprodzz&dvzZdZ, des

/Ve/Zo.vozzzz/prodzz/cZ.s pro Fop/ zzzzd vor a//em der Gesc/zä/Zsez'zz^ozzzmezz der
Se/ftsZäzzdz'gerweröezzde/z dezzZ/z'c/z zzzrüc/cge/z/z'e/zezz. "(55) Da die schlechtestbe-
zahlten Stellen in der Regel von den massenhaft einwandernden Fremdarbei-
tern besetzt wurden, dürfte diese Feststellung auf die Schweizer weniger zu-
treffen. Die von ihnen kontrollierten Gewerkschaften sahen sich deshalb
nicht veranlasst, ihre Haltung zu ändern. Wer ein höheres Einkommen an-
strebte, konnte in vielen Fällen durch Stellenwechsel einen individuellen Auf-
stieg verwirklichen. Die Marktlöhne lagen ohnehin oft über den in GAVs
festgelegten (56).

Wachsender Wohlstand, geringe Streiktätigkeit und die unglaubliche gei-
stige Enge des Kalten Krieges bildeten den Boden für einen modernen My-
thos. Die Streiks der Nachkriegszeit wurden so gründlich verdrängt, dass

selbst kritische Beobachter das Friedensabkommen von 1937 als Wendepunkt
zu betrachten begannen (57). SGB-Präsident Frz/z ßez'mozzzz fiel nicht aus dem
Rahmen, als er in seiner diesjährigen 1.-Mai-Ansprache erklärte, das Frie-
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densabkommen von 1937 sei die erste gesamtarbeitsvertragliche Vereinba-

rung mit Friedensklausel gewesen und habe eine neue Aera in den sozialpart-
ncrschaftlichen Beziehungen eingeleitet (58). Der Zusammenhang zwischen

Kampfmassnahmen und Tarifverträgen, wie er sich etwa in der deutschen
Metallindustrie periodisch manifestiert, ist hierzulande in Vergessenheit ge-
raten. Als ebenso prägend erwies sich die Verknüpfung von geringer Streiktä-
tigkeit und steigendem Lebensstandard. Nicht nur in Kreuzworträtseln heisst
der Grund für den schweizerischen Wohlstand Ar6<?ü.s/Wer/eu, auch gelernte
Oekonomen wie der sozialdemokratische Finanzminister D«o ,WcÄ sehen als

positive Ergebnisse des Friedensabkommens den Wohlstand, die wirtschaftli-
che und politische Stabilität sowie eine beneidenswert geringe Arbeitslosig-
keit(59).

Auf welche empirischen Grundlagen kann sich diese gängige Meinung stüt-
zen? Zunächst auf die Tatsache, dass die Schweiz reich ist und relativ wenige
Arbeitslose zählt. Bei näherer Betrachtung erweist sich diese Konstruktion
allerdings als brüchig. Die Beschäftigung sank zwischen 1974 und 1981 in kei-
nem OECD-Land so stark, und einzig die Abwanderung von 250'000 auslän-
dischen Arbeitskräften verhinderte eine zweistellige Arbeitslosenquote. Es

waren wohl eher eine ungenügende Arbeitslosenversicherung und eine un-
menschliche Ausländerpolitik als der Arbeitsfrieden, die zum günstigen stati-
stischen Ergebnis führten (60). Wenn zwischen Wohlstand und Arbeitsfrie-
den ein Zusammenhang bestehen sollte, so müsste die schweizerische Wirt-
schaft seit etwa 1950 die streikfreudigerer Länder überflügelt haben. Dies
kann anhand einer Gegenüberstellung von Streikraten(SR) und Wachstums-
raten des realen Pro-Kopf-Bruttoinlandprodukts(WR) überprüft werden
(61):

Tabelle 5: Streikraten und Wachstumsraten 1950 - 1980

1950- 1960 1960- 1970 1970- 1980

WR SR WR SR WR SR
Schweiz 2,9 0,2 2,8 0,1 1,1 0,2
Belgien 2,0 3,3 4,1 1,9 3,0 5,4
Dänemark 2,5 1,4 4,0 1,7 1,9 6,9
BR Deutschland 6,6 3,7 3,3 0,6 2,7 -
Frankreich 3,5 10,6 4,6 10,3 3,0 15,1

Grossbritannien 2,3 9,3 2,3 10,6 1,8 10,0
Italien 4,9 9,0 4,6 17,2 2,5 18,3
Schweden 2,9 0,7 3,7 0,8 1,6 2,4

Die Schweiz weist in allen drei Zeitabschnitten die mit Abstand niedrigste
Streikrate auf. Von den untersuchten Ländern kam ihr Schweden mit einer
nicht ganz zehnfach höheren am nächsten, während in Frankreich, Grossbri-
tannien oder Italien bis über 100 mal mehr gestreikt wurde. Trotzdem findet
sich die Schweiz bezüglich Wirtschaftswachstum ausser in den 50er Jahren im-
mer in den Schlussrängen. Es bestätigt sich klar die Feststellung von Renarws
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Ga//aft, wonach der Arbeitsfrieden "zam/nr/ev se/f / 950 m'c/ît, nae wW/ac/i an-

genommen w/rri, em /m Kerg/e/c/î zum Aus/umi grösseres VLac/rstam gebracht"
hat (62). Dies ist weiter nicht erstaunlich, werden doch Streikauswirkungen
gerne übeschätzt. In Frankreich etwa gingen zwischen 1970 und 1980 jährlich
rund 3,4 Millionen Arbeitstage durch Streiks verloren. Bei über 20 Millionen
Erwerbstätigen entsprach dies für jeden nicht einmal zwei Stunden pro Jahr,
verglichen mit Faktoren wie Krankheit usw. ein Pappenstiel.

Bilanz

Lange bildeten Arbeitskämpfe auch in der Schweiz Bestandteil der industriel-
len Beziehungen. Bis zur Wirtschaftskrise der 30er Jahre fielen die Unter-
schiede zu andern Industrieländern wesentlich geringer aus als seit den 50er
Jahren. Andrerseits verbreiteten sich GAVs bedeutend später als etwa in

Deutschland oder in Skandinavien. Dem Friedensabkommen von 1937 kam
keine Schlüsselstellung zu, denn einerseits fehlte ihm der für GAVs wesentli-
che normative Teil und andrerseits gingen die Streiks bereits vorher zurück
und nahmen nachher noch einmal massiv zu. Dem Abschluss lag keine beson-
dere Ethik von Treu uud G/aaöen zugrunde. Vielmehr sollten gemeinsame
Bemühungen von Arbeitern und Unternehmern die Stellung der schweizeri-
sehen Wirtschaft auf dem Weltmarkt stärken und so den Wohlstand im Inland
mehren. Ein Vergleich mit Ländern mit konfliktträchtigeren industriellen Be-
Ziehungen zeigt die extreme Fragwürdigkeit dieser Vorstellung, weisen diese
doch in der Regel deutlich höhere Wachstumsraten auf. Wegen des seit dem
19. Jahrhundert bestehenden relativ hohen wirtschaftlichen Entwieklungsni-
veaus fällt die niedrigere Dynamik kaum auf. Vielleicht ist aber gerade diese
ein zentrales Erklärungsmoment für die geringe Konfliktintensität (63). Dank
der seit über einem Jahrhundert weitgehend ungestörten Entwicklung konnte
sich bis zum Zweiten Weltkrieg ein Kräfteverhältnis zwischen den verschiede-
nen sozialen Koalitionen einpendeln. Dabei erkämpfte sich die Arbeiterbe-
wegung eine weit untergeordnetere Stellung als in den meisten kapitalisti-
sehen Industrieländern Europas. Nach einem kurzen Aufbegehren in der un-
mittelbaren Nachkriegszeit gab sie sich mit ihrer Position zufrieden. Die mas-
sive Rekrutierung von ausländischen Arbeitskräften, die eine rechtlich unter-
geordnete Schicht bildeten, förderte die Zusammenarbeit aller Schweizer zur
Verteidigung ihrer Privilegien. Die für europäische Masstäbe ausserordentli-
che geistige Enge des Kalten Krieges band die Diskussion um die Gestaltung
der Zukunft auf ein Minimum zurück. Gehörte die schweizerische Gesell-
schaft im 19. Jahrhundert zu den innovativsten, so heute eher zu den verknö-
chcrtstcn. Noch entschärft der ungewöhnliche Reichtum einen Grossteil der
Probleme. Ob allerdings soziale Tr/eöensaMomwen und politische Zaaöer-
/ormr/n in einer sich rasend wandelnden Welt zukunftsträchtige Strategien
sind, ist mehr als zweifelhaft.
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